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2018; Dengler und Matthes, 2018; Zika et al., 2019; We-
ber et al., 2019; Arntz et al., 2020; Hummel et al., 2021): 
Zum einen werden viele Beschäftigte in den kommenden 
Jahren den Arbeitsplatz wechseln und neue Tätigkeiten 
oder gar neue Berufe erlernen müssen. Der Erwerb neuer 
Kompetenzen und häufi g sogar zeit- und kostenaufwän-
dige Umschulungen aus schrumpfenden hin zu expan-
dierenden Tätigkeiten, Berufen und Wirtschaftszweigen 
sind erforderlich. Zum anderen werden sich an vielen 
bestehenden Arbeitsplätzen die Tätigkeitsprofi le weiter 
verändern. Beschäftigte werden sich nicht nur bessere 
digitale Kompetenzen, sondern verstärkt auch soziale 
Grundfähigkeiten wie Problemlösungsfähigkeit, Krea-
tivität und Eigeninitiative aneignen müssen. Das Risiko, 
dass der Einsatz von Computern und computergesteu-
erten Maschinen bestehende Tätigkeiten ersetzt, wird 
abhängig vom Qualifi kationsniveau unterschiedlich ein-
geschätzt, für Helfertätigkeiten als besonders groß, am 
geringsten für Expert:innen.

Vier Ansätze

Wie nun will die Bundesregierung die anstehenden quali-
fi katorischen Herausforderungen angehen? In ihrem Ko-
alitionsvertrag widmet sie der berufl ichen Weiterbildung 
zwar nur eine recht knappe, eineinhalbseitige Textpassa-
ge, die aber enthält vor allem vier durchaus substanzielle 
Ansätze (SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP, 2021): 

Die neue Bundesregierung plant Großes, um die beruf-
liche Weiterbildung auf die Herausforderungen des di-
gitalen und ökologischen Strukturwandels einzustellen. 
Gleich mehrere ambitionierte Ansätze listet sie in ihrem 
Koalitionsvertrag auf, mit denen sie die fi nanziellen und 
organisatorischen Voraussetzungen schaff en will, damit 
Beschäftigte ihre berufl ichen Qualifi kationen an die an-
stehenden strukturellen Umwälzungen anpassen können. 
Eine solche Initiative ist überfällig. Seit langem herrscht 
zwar ein bemerkenswerter Grundkonsens zwischen den 
hauptbeteiligten Akteuren, Staat, Arbeitgebervereinigun-
gen und Gewerkschaften, über die enormen Anforderun-
gen an die berufl iche Weiterbildung. Die Auff assungen 
über die einzuschlagenden Wege gehen aber deutlich 
auseinander, wie nicht zuletzt konträre Positionen in der 
Enquete-Kommission „Berufl iche Bildung in der digitalen 
Arbeitswelt“ verdeutlichten (Deutscher Bundestag, 2021). 
Strittig ist vor allem, ob generelle Ansprüche auf Weiter-
bildung eingeführt und auch fi nanziert werden sollen. Ei-
nen behutsamen Schritt in diese Richtung hatte bereits 
die letzte Bundesregierung mit dem Qualifi zierungschan-
cen- und dem Arbeit-für-morgen-Gesetz unternommen 
und den Kreis der geförderten Anspruchsberechtigten 
ausgeweitet, die Finanzierungsbedingungen verbessert, 
einen Rechtsanspruch auf Zugang zu Weiterbildungen 
verankert, die zum nachträglichen Erwerb eines Berufs-
abschlusses führen. Weitere Reformschritte sollen nun 
Organisation und Finanzierung der berufl ichen Weiterbil-
dung auf ein zukunftsfähiges Fundament stellen.

Infolge des Strukturwandels steht berufl iche Weiterbil-
dung vor allem vor zwei Herausforderungen (Arntz et al., 
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off enen Beratung“ bieten. Der Freistellungsanspruch ist 
mit einem Rückkehrrecht verbunden. 

Im Prinzip schließt das Weiterbildungs-Bafög an den 
Förderleistungen des SGB II und III an und erweitert die 
Förderkulisse über den Kreis der Arbeitslosen und von Ar-
beitslosigkeit bedrohten auf vom Strukturwandel betroff e-
ne Beschäftigte (Bündnis90/Die Grünen, 2019).  Vorgese-
hen ist, jedes zertifi zierte Angebot zu fördern, auch Modu-
le zur Ergänzung von Kompetenzen. Ein (nicht näher quan-
tifi zierter) Mix aus Zuschuss und Darlehen für die Kosten 
der Maßnahmen und Unterhalt soll, reziprok gestaff elt zur 
Einkommenshöhe, die Teilnahme an arbeitsmarktbezo-
gener Weiterbildung fördern. Das Weiterbildungsgeld soll 
um 200 Euro über dem Arbeitslosengeld I und mindestens 
200 Euro über dem Arbeitslosengeld II liegen.

Lebenschancen-Bafög und Freiraumkonto

Das Lebenschancen-Bafög soll als neues Instrument 
selbstbestimmte Weiterbildung auch jenseits berufs- und 
abschlussbezogener Qualifi kationen fördern. Im Unter-
schied zum erweiterten Aufstiegs- oder Weiterbildungs-
Bafög setzt es stärker auf Eigeninitiative. Kernelement soll 
die Einführung eines Freiraumkontos bilden. Dieser An-
satz geht auf eine Forderung der FDP-Bundestagsfrakti-
on zurück (Deutscher Bundestag, 2019b). Es handelt sich 
um eine Weiterentwicklung des bestehenden Langzeit-
kontos mit bedeutsamen Neuerungen. Sie sollen dieses 
Instrument nicht nur aus dem bisherigen Nischendasein3 
herausführen und ihm zu neuer Dynamik verhelfen, son-
dern auch die Nutzung in Richtung Weiterbildung lenken. 
Vorgesehen ist, die bisher allein in der Hand der Betriebe 
liegende Entscheidung, ob überhaupt ein Langzeitkonto 
eingerichtet wird, zukünftig an die Beschäftigten zu dele-
gieren. Dadurch würde eine zentrale Hürde für die bislang 
nur geringe Nutzung von Langzeitkonten entfallen (Sei-
fert, 2020). Fortan sollen Beschäftigte autonom entschei-
den können, ob sie ein Konto einrichten und Zeit- (Über-
stunden usw.) und/oder Geldelemente (Boni, Teile des 
Einkommens) über einen längeren Zeitraum von bis zu 10 
Jahren ansparen. Die Guthaben sollen bezahlte Freistel-
lungen für Weiterbildung oder andere Zwecke (Kinderer-
ziehungszeiten, Pfl egezeiten, Sabbatical, Ehrenamt oder 
Altersteilzeit) ermöglichen. Auch die Arbeitgebenden kön-
nen sich an der Bildung von Guthaben beteiligen.

Ein Rechtsanspruch auf Freistellung ist jedoch nicht vor-
gesehen, Beschäftigte sollen sich mit dem Arbeitgeben-

3 Nur gut 2 % der Betriebe hatten bis 2016 Langzeitkonten eingeführt, 
die von insgesamt 7 % der Beschäftigten genutzt wurden und nur gut 
ein Drittel der Nutzer:innen verwendete die Guthaben für Weiterbil-
dung (Ellguth et al., 2018).

• Ausbau des Aufstiegs-Bafög (ABFG),
• Einführung eines Lebenschancen-Bafög in Verbindung 

mit einem Freiraumkonto, 
• eine Bildungs(teil)zeit nach österreichischem Vorbild, 
• ein an das Kurzarbeitergeld angelehntes Qualifi zie-

rungsgeld.

Diese Vorschläge bleiben (zwangsläufi g) unkonkret. Eini-
ge haben allerdings eine Vorgeschichte, die Auskunft über 
die konzeptionellen Grundstrukturen gibt. Noch aber ste-
hen sie unverbunden nebeneinander, lassen nicht immer 
erkennen, ob sie bestehende Ansätze ersetzen, ergänzen 
oder ausbauen sollen. Wie ist das Verhältnis der vorge-
schlagenen Instrumente selbst zueinander zu sehen, 
sind sie komplementär oder substitutiv zu verstehen? 
Eine stimmige Konzeption aus einem Guss ist jedenfalls 
nicht auszumachen. Vielmehr scheint es, als hätten die 
drei Koalitionspartner ihre jeweils favorisierten Konzepte 
eingebracht,1 ohne dabei (zunächst) auf eine konsistente 
Gesamtkonstruktion hinzuarbeiten. So verbleibt ein ambi-
tionierter Arbeitsauftrag, aus den nachfolgend skizzierten 
Komponenten ein zukunftsfähiges Konzept zu formen.

Erweitertes Aufstiegs-Bafög 

Das geltende Aufstiegs-Bafög, ein bislang durchaus be-
währtes Instrument2, soll zur Unterstützung des persön-
lich motivierten lebensbegleitenden Lernens ausgebaut, 
die Förderbedingungen sollen verbessert werden. Der 
bisherige individuelle Rechtsanspruch auf Förderung von 
berufl ichen Aufstiegsfortbildungen soll auch für Weiter-
bildungen auf der gleichen Stufe des Deutschen Qua-
lifi kationsrahmens und für eine zweite vollqualifi zierte 
Ausbildung erweitert werden. Die bisherige vertikale Ori-
entierung des Aufstiegs-Bafög soll um eine horizontale 
Dimension ergänzt werden.

Die nur spärlich angedeuteten Konturen des erweiterten 
Aufstiegs-Bafög lassen Parallelen zu dem von Bünd-
nis90/Die Grünen in die Diskussion gebrachten Weiterbil-
dungs-Bafög erkennen, dessen Eckpunkte etwas konkre-
ter fi xiert sind (Deutscher Bundestag, 2019a). Ausgehend 
von dem Grundgedanken, akademische und berufl iche 
Bildung als gleichwertig anzusehen, soll das bisherige 
Aufstiegs- zu einem Weiterbildungs-Bafög ausgebaut 
werden. Es soll allen Beschäftigten, die keinen Anspruch 
auf Leistungen aus den Sozialgesetzbüchern haben, ei-
nen gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf Weiter-
bildung einschließlich einer „hochwertigen und ergebnis-

1 Das ABFG lassen sich Bündnis90/Die Grünen, das Freiraumkonto der 
FDP und die beiden anderen Ansätze der SPD bzw. Bündnis90/Die 
Grünen zuschreiben.

2 Seit 1996 wurden durch das AFBG mehr als drei Millionen Fälle geför-
dert (Statistisches Bundesamt, 2021a).
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den über die Nutzung des Freiraumkontos abstimmen. 
Beziehende niedriger Einkommen (weniger als 60 % des 
Medianeinkommens) sollen Anspruch auf Zahlung eines 
Midlife-Bafög von jährlich max. 1.000 Euro erhalten mit 
der Möglichkeit, die Förderung über 10 Jahre akkumulie-
ren zu können. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
sollen entfallen, sofern die Guthaben für Weiterbildung 
genutzt werden. Faktisch fällt dieser Anreiz umso gerin-
ger aus, je niedriger die Einkommen und der individuelle 
Steuersatz sind; nahezu völlig entfallen würde er für die 
von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen weitge-
hend befreiten mehr als vier Millionen (ausschließlichen) 
Minijobber:innen.

Die Verwaltung der Konten soll in den Händen einer ge-
meinnützigen Stiftung liegen. Für eine solche überbetrieb-
liche Lösung4, wie sie auch die OECD (2019) empfi ehlt, 
spricht, dass Klein- und Kleinstbetriebe ansonsten orga-
nisatorisch sicherlich überfordert wären.5 Immerhin ent-
fi elen 2019 auf Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten 39 % 
aller Beschäftigten. Für Deutschland böte sich auch, wie 
im Weißbuch Arbeiten 4.0 vorgeschlagen (BMAS, 2017), 
die Rentenversicherung Bund an, die bereits die außer-
halb von Betrieben geparkten Langzeitkonten verwaltet.

Die Idee eines Freiraum- oder Lern- oder Lernzeitkontos ist 
nicht neu (Dobischat und Seifert, 2001)6 und wurde auch 
als ein mit einem Startkapital ausgestattetes „persönliches 
Erwerbstätigenkonto“ (BMAS, 2017, 181) in die Diskussion 
gebracht. Sie fi ndet aktuell Unterstützung bei der EU-Kom-
mission (2021). In Frankreich lösten die 2015 eingeführten 
Weiterbildungskonten (Compte Personnel de Formation 
(CFP)) das bisherige Recht auf Ausbildung ab (République 
Française, 2021). Im Unterschied zum vorgeschlagenen 
Freiraumkonto normiert das CFP-Modell erstens einen ge-
nerellen Rechtsanspruch nicht nur auf Einrichtung eines 
Kontos, sondern auch auf dessen Nutzung für Weiterbil-
dung, schließt zweitens konkurrierende Verwendungs-
möglichkeiten aus und sieht drittens eine generelle Finan-
zierung von 500 Euro pro Konto vor. Die EU-Kommission 
(2021) schlägt eine Förderung von 30 Stunden pro Jahr und 
von bis zu 50 Stunden für als besonders förderungswürdig 
angesehene Gruppen wie atypisch Beschäftigte vor.

4 In der Bauwirtschaft verwaltet die SOKA BAU, eine Einrichtung der 
Tarifvertragsparteien, die individuellen Arbeitszeitkonten. https://
www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Arbeitnehmer/
siko-fl ex_arbeitnehmer_betriebsraete.pdf (16. März 2022)

5 In Frankreich liegt die Verwaltung in der Hand der Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC), einer öff entlichen Finanzinstitution (OECD, 
2019, 17).

6 Die vorgeschlagenen Lernzeitkonten sollen Ansprüche auf berufl iche 
Weiterbildung jenseits der betrieblich als notwendig angesehenen 
Maßnahmen normieren und sich aus verschiedenen Quellen speisen, 
zu denen auch die Freistellungsansprüche aus den in 14 Bundeslän-
dern existierenden Bildungsurlaubsgesetzen gehören.

Bildungsteilzeit

Nach österreichischem Vorbild soll eine Bildungsteilzeit 
eingeführt werden, um arbeitsmarktbezogene Weiterbil-
dung zu fördern. In Österreich bietet die Bildungsteilzeit 
Beschäftigten einen Anspruch, die Arbeitszeit für die 
Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen um 25 bis 
zu 50 % zu verkürzen (AMS, 2022). Für mindestens vier 
Monate bis maximal 24 Monate kann Bildungsteilzeit ge-
nutzt werden. Das von der Arbeitsverwaltung geleistete 
Bildungsteilzeitgeld (Wert 2022) beträgt für jede volle Ar-
beitsstunde 0,86 Euro, um die die wöchentliche Normal-
arbeitszeit verringert wird.

Vereinbart ist das Grundprinzip der Bildungsteilzeit be-
reits in einigen Tarifverträgen der Metallindustrie, aller-
dings ohne öff entliche Förderung (IG Metall, 2017). Sie 
bieten Beschäftigten einen verbindlichen Anspruch auf 
(auch partielle) Freistellung für persönlich initiierte Wei-
terbildung über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren 
mit einem Rückkehrrecht in den Betrieb. Ein individuelles 
Bildungskonto soll der Finanzierung der Bildungsteilzeit 
dienen, auf dem bis zu 152 Stunden Mehrarbeit im Jahr 
sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld angespart werden 
können. Möglich sind ferner Einzahlungen des Arbeitge-
benden sowie bei der Teilnahme an Bildungsmaßnah-
men die Inanspruchnahme von öff entlichen Fördermitteln 
(Qualifi zierungschancengesetz).

Qualifi zierungsgeld – 

Transformationskurzarbeitergeld

Bei dem Vorschlag, ein an das Kurzarbeitergeld angelehn-
tes Qualifi zierungsgeld einzuführen, handelt es sich off en-
sichtlich konzeptionell um das von der IG Metall (2019) als 
Transformations-Kurzarbeitergeld und ähnlich von Bünd-
nis90/Die Grünen als Qualifi zierungs-Kurzarbeitergeld 
(Deutscher Bundestag, 2020) in die Diskussion gebrachte 
Instrument. Bei einschneidenden Umbrüchen infolge des 
digitalen und ökologischen Wandels soll es Beschäftigte 
im Betrieb halten und für neue Anforderungen und Tätig-
keiten qualifi zieren. Es soll die Lücke schließen zwischen 
dem konjunkturellen und dem Transfer-Kurzarbeitergeld. 
Das erste Instrument greift bei vorübergehendem Ar-
beitsausfall und das zweite bei dauerhaftem, bei dem eine 
Rückkehr in den alten Betrieb ausgeschlossen ist. Voraus-
gesetzt sollen sein ein Qualifi zierungs tarifvertrag, kollek-
tive Betroff enheit (von z. B. mindestens einem Zehntel der 
Belegschaft) aufgrund von Strukturbrüchen mit einem 
relevanten Qualifi zierungsbedarf, zwischen den Betriebs-
parteien abgestimmte Qualifi zierungspläne, ein Profi ling 
des Qualifi zierungsbedarfs und eine Betriebsvereinbarung. 
Diese Kriterien sollen einen eff ektiven und effi  zienten Ein-
satz des Instruments gewährleisten.
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Wie könnte ein Konzept aussehen?

Wie nun passen die Vorschläge zusammen, für welche 
Problemkonstellationen versprechen sie geeignete Förder-
hilfen? Gemeinsames Ziel der vorgeschlagenen Ansätze 
ist, die berufl iche Weiterbildung zu fördern und Engpässe 
zu beheben, ohne die Konditionen in jedem Fall allerdings 
genau zu spezifi zieren. Als Engpässe gelten sowohl auf 
Seiten der Betriebe (Seyda und Placke, 2018) als auch der 
Beschäftigten (Osiander und Stephan, 2020) nicht ausrei-
chende Ressourcen bei Geld, Zeit und Informationen.

Theoretisch besteht die Möglichkeit, alle Vorschläge um-
zusetzen. Das erscheint jedoch, selbst wenn man koali-
tionspolitische Befi ndlichkeiten und Rücksichtsnahmen 
beiseitelässt, allein aufgrund begrenzter fi nanzieller Res-
sourcen unrealistisch zu sein. Noch fehlen zwar nähere 
Angaben über die fi nanziellen Förderbedingungen, aber 
eine komfortable Ausstattung aller Vorschläge dürfte 
angesichts der insgesamt zukünftig eher restriktiven Fi-
nanzhaushalte unwahrscheinlich sein. Hinzu kommt die 
ungeklärte Frage, wie die Gesamtkosten extensivierter 
Weiterbildungsaktivitäten zwischen den Akteuren zu 
verteilen sind. Wo endet die Verantwortung der Betriebe 
und unter welchen Bedingungen ist die qualifi katorische 
Anpassung an den Strukturwandel eine gesellschaftli-
che Aufgabe? Werden Anpassungen der Qualifi zierung 
aufgrund von Arbeitsplatz- und Berufswechsel notwen-
dig, sind kaum die ehemaligen Betriebe in die Verant-
wortung zu nehmen. Öff entliche Förderung ist gefragt, 
wobei zu klären ist, ob sie beitrags- oder steuerfi nanziert 
oder ein Mix sein soll. 

Förderpolitisch stellt sich zudem die Frage, ob es sinn-
voll ist, die genannten Ansätze additiv zu behandeln und 
als ein Gesamtpaket den bestehenden Instrumenten 
ergänzend zur Seite zu stellen. Die Unübersichtlichkeit 
würde durch Doppelstrukturen zunehmen, potenzielle 
Nutzer:innen eher verunsichern, bei begrenzten fi nan-
ziellen Ressourcen würde deren Aufteilung auf mehrere 
Instrumente zu jeweils unattraktiven Förderkonditionen 
führen. Sinnvoller erscheint es, diejenigen Ansätze bzw. 
Förderelemente weiter zu verfolgen, die versprechen, be-
stehende Hemmnisse der Weiterbildung zu beseitigen, 
die Ressourcen zu bündeln, um die Weiterbildungsbetei-
ligung vor allem bislang eher vernachlässigter Gruppen 
(gering Qualifi zierte, Ältere, atypisch Beschäftigte, aber 
auch Beschäftigte mit Routinetätigkeiten7) zu fördern.

Soweit die vorliegenden Informationen einen Vergleich 
zulassen, bestehen gewisse Konkurrenzen bzw. Über-

7 Gerade deren Tätigkeiten gelten als gefährdet, da sie sich durch Compu-
ter oder computergestützte Maschinen ersetzen lassen (Heß et al., 2019).

schneidungen in der Förderkulisse zwischen dem Ausbau 
des erweiterten Aufstiegs-Bafög, der Bildungsteilzeit und 
dem Freiraumkonto. Die beiden erstgenannten Ansätze 
sehen generelle Förderungen vor, sind inklusiv. Für das 
erweiterte Aufstiegs-Bafög spricht, dass es ergänzend zu 
den Förderregelungen der Sozialgesetzbücher an einem 
bewährten Instrument anknüpft, dieses erweitert und un-
terschiedliche Qualifi zierungen vom Erlernen eines zwei-
ten Berufs über längere Aufstiegsfortbildungen bis zu 
berufl ichen Anpassungsmaßnahmen oder niederschwel-
ligen Möglichkeiten der Qualifi zierung ermöglicht. Wenn 
das erweiterte Aufstiegs-Bafög mit einem Anspruch auf 
Bildungsfreistellung und Rückkehr in den Betrieb verse-
hen wird, bleibt nicht zu erkennen, welche zusätzlichen 
Fördereff ekte eine Bildungsteilzeit bringen könnte, so-
dass auf dieses Instrument entweder verzichtet oder, wie 
noch zu diskutieren ist, in Elementen mit anderen Ansät-
zen verknüpft werden kann.

Hierfür sprechen auch die eher ernüchternden Erfahrun-
gen mit der österreichischen Bildungsteilzeit. Sie zeigen, 
dass dieses Instrument überproportional von Höher-
qualifi zierten bzw. Personen mit einer starken Weiterbil-
dungsneigung genutzt wird (Bock-Schappelwein et al., 
2017). So verwundert es nicht, dass in Österreich längst 
Vorschläge in der Diskussion sind, die als unzureichend 
angesehene Bildungsteilzeit ebenso wie andere Instru-
mente (Bildungskarenz, Fachkräftestipendium) zusam-
menzuführen, zu ersetzen und zu einem konsistenten 
und überschaubaren Modell der Weiterbildungsförderung 
auszubauen (Kaske, 2017).

Es bleibt dann noch die Rolle des vorgeschlagenen Frei-
raumkontos abzuwägen. Soll es das Aufstiegs-Bafög 
ersetzen oder ergänzen? Gegen die erste Alternative 
spricht, dass Geringqualifi zierte, atypisch Beschäftigte 
und Geringverdienende kaum in der Lage und bereit sein 
dürften, den Konten für längere Bildungszeiten ausrei-
chende Zeit- oder Geldelemente zuzuführen. Von der vor-
geschlagenen Befreiung der angesparten Guthaben von 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen profi tieren sie 
vergleichsweise wenig. Und die vorgesehene fi nanzielle 
Förderung der Geringverdienenden reicht nicht für län-
gere Qualifi zierungszeiten.8 Erforderlich würde eine hohe 
Kofi nanzierung durch die Beschäftigten – die aber hält, 
wie die OECD (2019) schlussfolgert, gerade Geringver-
dienende bei der Weiterbildung zurück. Sie schlägt statt-
dessen vor, Freistellungsansprüche aus Bildungsurlaub 
mit Weiterbildungskonten zu kombinieren, um so größere 

8 Die über zehn Jahre akkumulierten Förderbeträge in Höhe von 10.000 
Euro würden bei einem Bruttolohn an der Niedriglohnschwelle von 
12,27 Euro (Statistisches Bundesamt, 2021b) eine Bildungszeit von 
etwas über 810 Stunden ermöglichen.
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Guthaben für längere Bildungszeiten bilden zu können. 
Hierfür würden sich die Bildungsurlaubsgesetze mit ihren 
jährlich fünftägigen Freistellungsansprüchen anbieten, 
die in 14 Bundesländern allen Beschäftigten unabhängig 
vom Qualifi kationsgrad und Einkommenshöhe zustehen. 
Notwendig wäre, die auf zwei Jahre begrenzte Akkumu-
lierbarkeit unter der Voraussetzung aufzuheben, dass 
die angesparten Zeiten allein der berufl ichen Weiterbil-
dung und nicht anderen Zielen der Weiterbildung dienen. 
Schließlich verzichtet das vorgeschlagene Modell des 
Freiraumkontos im Unterschied zum erweiterten Auf-
stiegs-Bafög auf einen rechtlichen Freistellungsanspruch 
auf Weiterbildung.

Das Freiraumkonto und die Bildungsteilzeit stimmen in 
einigen Punkten überein, in anderen unterscheiden sie 
sich stark. Beide zielen auf selbstbestimmte, nicht durch 
den Strukturwandel bedingte Weiterbildung, setzen auf 
Eigeninitiative und Zeit-/Geldbeteiligungen der Beschäf-
tigten mit möglichen betrieblichen Aufstockungen. Die 
Bildungsteilzeit geht mit einem Rechtsanspruch auf Frei-
stellung und Rückkehr in den Betrieb einen Schritt weiter. 
Warum nicht die bestehenden Langzeitkonten um diese 
Elemente sowie Ansprüche aus den Bildungsurlaubsge-
setzen anreichern und zu einem erfolgversprechenden 
Instrument eigeninitiierter Qualifi zierungen ausbauen?

Auf einer anderen, nicht mit den zuvor diskutierten An-
sätzen konkurrierenden Förderebene liegt das auf eine 
spezielle Problemkonstellation zugeschnittene Transfor-
mations-Kurzarbeitergeld. Es soll möglichst präventiv 
helfen, größere Restrukturierungsprozesse unter Ver-
meidung von Arbeitslosigkeit zu bewältigen (Bieback, 
2019). Die Beschäftigten erhalten die Möglichkeit, ihre 
Qualifi kationen an die neuen, durch den Strukturwan-
del verursachten Anforderungen anzupassen. Eigentlich 
ist dies eine von den Betrieben zu leistende Aufgabe. 
Für eine öff entliche Förderung spricht, dass bei großen 
Strukturbrüchen die notwendigen Qualifi zierungsleis-
tungen einzelne Unternehmen überfordern könnten, 
weshalb die Anpassungsmaßnahmen nicht oder nicht 
im erforderlichen Umfang erfolgen und dadurch Arbeits-
plätze verloren gehen – wirtschaftliches Wachstum leidet 
(Bosch, 2019). Dieser Sondersituation sollen die genann-
ten Anspruchsvoraussetzungen (Mindestbetroff enheit, 
Qualifi zierungspläne, Profi ling, Betriebsvereinbarungen) 
Rechnung tragen. Um dem ferner geforderten Kriterium 
„Verbleib im Betrieb“ Nachdruck zu verleihen, ließe sich 
die Teilnahme an Qualifi zierungsmaßnahmen an eine 
mehrjährige Beschäftigungssicherung koppeln, wie sie 
im Rahmen betrieblicher Bündnisse seit Jahren verein-
bart werden. Schließlich würden aufstockende Leistun-
gen zum Kurzarbeitergeld durch die Betriebe, wie sie in 
zahlreichen tarifl ichen betrieblichen Vereinbarungen für 

das Konjunktur-Kurzarbeitergeld gelten, die Einkommen-
seinbußen der Kurzarbeitenden begrenzen.

Exklusiv könnte das in die Diskussion gebrachte Kriteri-
um „Betriebsvereinbarung“ wirken, da mehr als die Hälfte 
aller Beschäftigten in Betrieben ohne Betriebsrat arbei-
tet (Ellguth und Kohaut, 2021). Eine Ersatzlösung könnte 
sein, die Arbeitgebenden zu verpfl ichten, die Beschäftig-
ten über geplante Restrukturierungs- und entsprechende 
Qualifi zierungsmaßnahmen zu informieren, diese mit ih-
nen abzustimmen und ebenfalls Beschäftigungssicherun-
gen zu vereinbaren.

Schließlich wollen alle der diskutierten Ansätze die Bera-
tungsaktivitäten ausbauen, teilweise sind sie Vorausset-
zung für den Bezug von Förderleistungen (Qualifi zierungs-
geld, Aufstiegs-Bafög). Deshalb dürfte es unstrittig sein, die 
mit dem Qualifi zierungschancengesetz intensivierten Be-
ratungsaktivitäten fortzusetzen. Weitere Unterstützung ist 
von den in einigen Tarifbereichen probeweise eingeführten 
Weiterbildungsmentor:innen zu erwarten. Als betriebsin-
terne Fachleute mit intimer Kenntnis nicht nur der betrieb-
lichen Qualifi kationsanforderungen, sondern auch der Be-
schäftigten mit ihren Qualifi kationsprofi len und -wünschen 
sowie ihren Vorbehalten ergänzen sie externe Beratungen.

Fazit

Die gute Nachricht ist zweifellos, dass die Ampelkoalition 
die seit Jahren von Politik und Wissenschaft geforderte 
Intensivierung der berufl ichen Weiterbildung fortsetzen, 
ausbauen und für die Anforderungen des anstehenden 
Strukturwandels rüsten will. Zweifellos versprechen die 
vorgeschlagenen Ansätze, die Beteiligung an Maßnah-
men zu steigern und dabei auch bislang eher vernach-
lässigte Personengruppen stärker einzubeziehen. Ob sie 
den Herausforderungen des Strukturwandels gewach-
sen sind, hängt wesentlich von ihrer Ausstattung mit För-
dermitteln und zeitlichen Freistellungsansprüchen sowie 
dem Ausbau der betriebsexternen und -internen Bera-
tungseinrichtungen ab. Es sollte aber klar sein, dass die 
Bewältigung des Strukturwandels nicht allein eine Auf-
gabe öff entlicher Förderung sein kann; die erhöhten An-
passungsleistungen erfordern ebenso einen gesteiger-
ten Beitrag der Betriebe sowie der Beschäftigten. Eine 
zentrale off ene Frage in diesem Zusammenhang bleibt, 
welcher der Akteure welchen Beitrag für welche Form der 
Weiterbildung leisten sollte.

Den Kern eines Reformkonzepts könnte wie hier ange-
deutet ein erweitertes Aufstiegs-Bafög bilden, ergänzt 
durch ein Transfer-Kurzarbeitergeld sowie für eigeniniti-
ierte Weiterbildung eine Kombination aus Elementen des 
Freiraumkontos und der Bildungsteilzeit.
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